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§ 2 W-FischG
 W-FischG - Wiener Fischereigesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2025

Mit dem Fischereirecht ist die Verp,ichtung zu einer geordneten und nachhaltigen Fischereiwirtschaft mit dem Ziel der

Erhaltung eines angemessenen und artenreichen Fischbestandes unter Bedachtnahme auf die ökologischen

Rahmenbedingungen verbunden. Diese P,icht ist insbesondere durch Au3orstung (Besetzung), Hege und P,ege des

Fischbestandes sowie durch Hintanhaltung jeder unzulässigen und 9schereischädlichen Maßnahme im Fischwasser zu

erfüllen. Einer dennoch eingetretenen Beeinträchtigung der Lebensgrundlage für Fische sowie für die im § 1 Abs. 3

genannten Tiere und Pflanzen ist mit allen zumutbaren Mitteln entgegenzuwirken.
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